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Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2019 - 2023 
 
 

Die Jugendschöffen werden für das Jugendschöffengericht beim Amtsgericht Memmingen und für die 

Jugendkammer beim Landgericht Memmingen gewählt. Die Amtszeit dauert fünf Jahre und zwar vom 

01.01.2019 - 31.12.2023. 

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Unterallgäu hat dem Präsidenten des Landgerichtes Mem-

mingen für die Wahl der Jugendschöffen 48 geeignete Personen (je 24 Frauen und Männer) vorzuschla-

gen. 

 

Bewerbungen oder Vorschläge für die Wahl zum Jugendschöffen sollen baldmöglichst bei der Wohnsitz-

gemeinde des Bewerbers bzw. Vorgeschlagenen unter Angabe folgender Personaldaten eingereicht 
werden: 

 

1. Familienname, zusätzlich abweichender Geburtsname 

2. Vorname(n) 

3. Familienstand 

4. Geburtsdatum, Geburtsort 

5. In der Gemeinde wohnhaft seit 

6. Straße, Hs.-Nr., PLZ/Wohnort  

7. Staatsangehörigkeit 
8. Beruf  

9. Kurze Angaben über die erzieherische Befähigung und Erfahrung in der Jugenderziehung 

10. Soweit bekannt, frühere Schöffen- oder Jugendschöffentätigkeit (Zeitraum von … bis ...) 

11. Bemerkungen (z.B. Einverständnis des Benannten liegt vor, eigene Bewerbung etc.) 

 

  



- 34 - 

KABl. Nr. 7/2018 

Die Gemeinden werden gebeten, die eingegangenen Bewerbungen und Vorschläge 

 

bis spätestens 10. April 2018 

 
dem Landkreis Unterallgäu - Kreisjugendamt - vorzulegen. 

 

Mindelheim, 9. Februar 2018 

 

 
Z 6 - 6360.1/5 

 

 

Abfallentsorgung; 
Sammlung von Problemabfällen 

 

 

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2018 wieder Schadstoffsammlungen durch. 

Die erste Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt: 

 

 Montag, 05.03.2018 
Unteregg 08:30 - 09:15 Uhr  Parkplatz Gasthof Adler 

Markt Rettenbach 09:45 - 11:00 Uhr  Lüdinghauser Platz 
Ottobeuren 11:30 - 12:15 Uhr  Parkplatz Basilika 

Sontheim 12:45 - 13:30 Uhr  Feuerwehrhaus 

Holzgünz 14:00 - 15:00 Uhr  Feuerwehrhaus Schwaighausen 

 

 Dienstag, 06.03.2018 
Erkheim 08:30 - 09:30 Uhr  Wertstoffhof 

Apfeltrach 10:00 - 10:45 Uhr  Schützenheim 

Dirlewang 11:15 - 12:15 Uhr  Gasthof Rössle 

Mindelheim 13:00 - 16:15 Uhr  Wertstoffhof 

 
 Mittwoch, 07.03.2018 
Ettringen 08:30 - 09:30 Uhr  Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 

Türkheim 10:00 - 11:00 Uhr  Hochstraße Bahngelände 

Amberg 11:30 - 12:00 Uhr  Parkplatz Deutscher Kaiser 

Bad Wörishofen 12:45 - 15:30 Uhr  Wertstoffhof 

 

 Donnerstag, 08.03.2018 
Eppishausen 08:30 - 09:15 Uhr  Feuerwehrhaus 

Oberschönegg 10:00 - 10:30 Uhr  Wertstoffhof 

Lauben 11:00 - 11:45 Uhr  Feuerwehrhaus 
Westerheim 12:15 - 13:00 Uhr  Feuerwehrhaus 

Babenhausen 13:45 - 16:00 Uhr Busbahnhof 

 

 Freitag, 09.03.2018 
Winterrieden 08:30 - 09:15 Uhr  Mehrzweckhalle 

Boos 09:45 - 10:30 Uhr  Raiffeisenbank 

Pleß 11:00 - 11:45 Uhr  Lagerhaus 

Fellheim 12:15 - 13:00 Uhr  Illertalhalle 

Trunkelsberg 13:30 - 14:15 Uhr  Parkplatz Unterallgäuhalle 

Benningen 14:45 - 15:30 Uhr  Mehrzweckhalle 
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 Samstag, 10.03.2018 
Illerbeuren 08:30 - 09:00 Uhr  Feuerwehrhaus 

Bad Grönenbach 09:30 - 10:30 Uhr  Parkplatz Waldstadion 
Woringen 11:00 - 11:45 Uhr  Rathaus 

Buxheim  12:15 - 13:00 Uhr  Wertstoffhof 

Heimertingen 13:30 - 14:15 Uhr  Wertstoffhof 

Niederrieden 14:45 - 15:30 Uhr  Sportheim 

 

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden: 
 

Alle Stoffe mit Gefahrstoffzeichen:  
� flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig) 

� Fotochemikalien  
� Haushaltsreiniger 

� Holzschutzmittel  

� Laugen und Säuren 

� Lösungsmittel 

� Medikamente 

� PCB-haltige Kondensatoren 

� Pflanzenschutzmittel 

� quecksilberhaltige Abfälle 

� Rostentferner  

� Spraydosen mit Restinhalt 
 

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl. 

notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zu-

rückgelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil 

dadurch gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.  

Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen 

gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung 

erhoben. 

 

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:  
 

Abfallart Entsorgung über 

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle 

Altreifen 

Händler oder Wertstoffhof  

(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-

bühr)  

Beschädigte Lithiumbatterien 

Achtung, entzündlich!  

Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfall-

wirtschaftsberatung aufnehmen. 

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll 

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper 
Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung 

aufnehmen.  

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof 

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll 

Leere Sprühdosen Gelber Sack 

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof 

PUR-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof 
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Abfallart Entsorgung über 

Speiseöle und -fette 
Wertstoffhof  

(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren) 

Wandfarbe, Dispersionsfarbe 
Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen 

lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken) 

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis) 

 

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie im Internet unter 

www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender. Außerdem sind die Sammeltermine in der Unterallgäu-App für 
den jeweils angemeldeten Standort hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei 

Fragen Auskunft unter Telefon (0 82 61) 9 95 - 3 67 oder - 4 67. 

 

Mindelheim, 5. Februar 2018 

 

 
BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

Z 3 - 0144 

 

 

Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal 
 

 

Am Dienstag, 27.02.2018, um 14:30 Uhr findet im Haus des Gastes - Kursaal, Marktplatz 14, Ottobeur-
en eine Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 

1. Genehmigung der Niederschrift Nr. 12 vom 28.11.2017 

 

2. Sachstandsbericht Hochwasserrückhaltebecken Eldern 

 

3. Projektstatusbericht HRB Frechenrieden & Engetried 

 

4. Verschiedenes 
 

Ottobeuren, 6. Februar 2018 

ZWECKVERBAND HOCHWASSERSCHUTZ GÜNZTAL 

 

German Fries 

Zweckverbandsvorsitzender 

 

 
Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


